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Gewerbebrachen oder sonstige Konversionsflächen mit den notwendigen Standortvoraus-
setzungen bestehen nicht.

1.2 Bauleitplanung

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich als Fläche für die Land-
wirtschaft dargestellt.

1.3 Lage und Dimension des Planungsgebiets

Die Planungsfläche liegt westlich von Batzhausen, etwa 200 m südlich der sog. Bahnhofs-
siedlung. 220 m Südwestlich des Geltungsbereiches befindet sich ein Sportplatz. Gegen-
über den Hauptsiedlungsflächen von Batzhausen wird das Plangebiet durch den von Nord-
west noch Südost verlaufenden, etwa 3 - 5 m hohen Bahndamm optisch getrennt.

Der Änderungsbereich umfasst knapp 12.4 ha und unterteilt sich in folgende Flächen:

Flächenbilanz:

Sonderbaufläche Gesamt 109900 m²

Private Grünflächen Gesamt 12046 m²
(mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)

Zuwegung 1631 m²

Geltungsbereich gesamt ca. 123577 m²
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2. ANLASS UND ZIELSETZUNG DER PLANUNG, BEDARFSBE-
GRÜNDUNG

Mit der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wird das planerische Ziel verfolgt, eine 
Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten, um erneuerbare Energien gewinnen und nutzen 
zu können. Die Gemeinde Seubersdorf unterstützt die Entwicklung von Anlagen zur Gewin-
nung erneuerbarer Energien. 

Um die Auswirkungen des Vorhabens, insbesondere auf das Landschaftsbild zu verringern, 
werden entsprechende Eingrünungsmaßnahmen getroffen. 

Der Standort wurde auf Eignung geprüft. Aufgrund der topografisch günstigen Lage nörd-
lich der sog. Bahnhofssiedlung hinter einer leichten Kuppe und westlich des erhobenen 
Bahndammes der Strecke Regensburg-Nürnberg welche die Landschaft hier belastet, eignet 
sich dieser Bereich aus Sicht der Gemeinde gut für die Situierung einer Freiflächenfotovol-
taikanlage. Gegenüber dem offenen Landschaftsraum in westlicher Richtung, zum Gebiet 
der Gemeine Deining hin, ist ein großer Teil der Fläche bereits durch eine Landschaftshecke 
gedeckt. Südlich verläuft die Ortsverbindungsstraße Richtung Pirkach.

Aufgrund der beschriebenen Lage ist dieser Standort aus Sicht der Gemeinde geeignet für 
den Gemeinde vorgesehenen Nutzungszweck.

3. PLANUNGSKONZEPTION

Die Nutzung der bisher landwirtschaftlichen Fläche ist nunmehr als Sondernutzung für den 
Zweck der Sonnenenergiegewinnung vorgesehen.

3.1 Harmonisierungsgebot

Aufgrund der vorliegenden Planänderung entsteht kein zusätzlicher Anpassungsbedarf im 
Bereich der wohnbaulichen Entwicklung.

3.2 Erschließung, Versorgungseinrichtungen

Die Planungsfläche ist über öffentliche Wege erschlossen und erreichbar. 

Die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz ist außerhalb des Änderungsbereiches vorgese-
hen.

Die Flächen für die Sondernutzung liegen außerhalb der Anbauverbotszonen von klassifi-
zierten Straßen.

Möglichkeiten eines ausreichenden Brandschutzes werden im verbindlichen Bauleitplanver-
fahren aufgezeigt.

3.3 Bauliche Nutzung

Innerhalb des Sondergebietes werden gemäß Durchführungsvertrag und Vorhaben- und 
Erschließungsplan nur Nutzungen für aufgeständerte Photovoltaikmodule und erforderlich 
Nebengebäude für die techn. Einrichtungen zugelassen.
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5. ANLAGE - UMWELTBERICHT

5.1 Beschreibung der Planung

5.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplanverfahrens

Mit der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wird das planerische Ziel verfolgt, eine 
Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten, um erneuerbare Energien gewinnen und nutzen 
zu können. Die Gemeinde Seubersdorf unterstützt die Entwicklung von Anlagen zur Gewin-
nung erneuerbarer Energien. 

Die bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche wird als Sondergebiet für die Sonnenener-
gienutzung mit umgebenden Randeingrünungsflächen ausgewiesen.

5.1.2 Prüfung und Ergebnis anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Die Planungsfläche liegt im Gemeindegebiet günstig, Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
sind im wesentlichen nur im südöstlichen Mittelbereich zu erwarten.

Geeignete Konversionsflächen stehen nicht zur Verfügung.

Im Anschluss an andere, geeignete Siedlungsflächen der Gemarkung Batzhausen stehen 
derzeit keine besser geeigneten Flächen für die vorgesehene Sondernutzung zur Entwick-
lung zur Verfügung, welche derzeit nicht bauleitplanerisch behandelt werden.

Siehe Alternativenprüfung im Anhang.

5.2 Planerische Vorgaben, Umweltbelange und deren Berücksichtigung

5.2.1 Landesplanung / Regionalplanung

Die Gemeinde Seubersdorf ist als Kleinzentrum zentraler Ort im Sinne des Landesentwick-
lungsprogramms Bayern 2006 (LEP Bayern 2006). Im Regionalplan wird Seubersdorf Mit-
telpunktsfunktion zugewiesen welche gesichert und weiterentwickelt werden soll.

Die Flächen liegen außerhalb von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten und regionalen 
Grünzügen.

5.2.2 Landschaftsplan

Ein Landschaftsplan für das Gemeindegebiet ist derzeit in Aufstellung. Für den Änderungs-
bereich werden keine relevanten Zielaussagen getroffen.
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5.2.3 Allgemeine Planungsgrundsätze

Schutzgut Ziele und deren Berücksichtigung

Bodenschutz Bodenversiegelung auf das notwendige Maß beschränken, Funktionen des Bo-
dens erhalten und wiederherstellen, sparsamer Umgang mit Grund und Boden

Berücksichtigung: sparsame Erschließung, Nebengebäude am Grundstücksrand empfohlen, keine 
Fundamente für die Module, ausreichender Abstand der Module über dem Bo-
den

Immissionsschutz Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Auswirkungen auf das Lokalklima

Berücksichtigung Anordnung der Module parallel zur Hauptwindrichtung, genügend Abstand zwi-
schen den Modulen, Lage in gut durchlüfteter Lage im Landschaftsraum, Abstand 
der Module zur nächstgelegenen Wohnnutzung

Wasserschutz Schutz von Grund- und Oberflächenwasser, Erhalt der natürlichen Rückhaltefunk-
tion

Berücksichtigung Schmelz- und Niederschlagswasser kann auf dem Grundstück versickern, keine 
erhebliche Veränderung des Wasserhaushalts. 

Natur- und Landschaftsschutz Standortprüfung mit Beurteilung möglicher Fernwirkungen und erheblicher, 
nachteiliger Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild

Berücksichtigung angemessene und auf die Situation abgestimmte Randeingrünung, Festsetzungen 
zur Dimension und Gestaltung der baulichen Anlagen, fototechnische Prüfung zur 
Beurteilung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild

5.3 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes

5.3.1 Schutzgut Mensch

An die Änderungsfläche grenzen bisher landwirtschaftliche Nutzung mit Flurwegen, im Sü-
den eine Ortsverbindungsstraße und im westen eine Hecke an. Die nächstgelegenen Wohn-
nutzungen befinden sich in etwa 200 m Entfernung im Ortsteil Batzhausen nördlich der ge-
planten Anlage. 

Die Änderungsfläche liegt im intensiv land- und forstwirtschaftlich genutzten Umfeld im süd-
östlichen Teil des Landkreises Neumarkt i.d. Oberpfalz. Angaben über Wanderwege liegen 
nicht vor.

5.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Angaben über streng oder besonders geschützte Arten liegen nicht vor. Europäische Vogel-
arten nach Vogelschutzrichtlinie werden in Kap. 3.8 der Begründung behandelt. 

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind ausschließlich als Acker genutzt. Flächen nach 
Art. 13 d BayNatSchG liegen nicht vor. Am westlichen Rand außerhalb des Plangebietes 
besteht eine laubholzreiche Windschutzhecke. Im Süden verläuft eine Ortsverbindungsstra-
ße. Ansonsten grenzen landwirtschaftliche Flächen, getrennt durch Flurwege an.

5.3.3 Schutzgut Boden 

Es wurde keine Bohrung/kein Aufschluß des Bodens vorgenommen. Es liegen lehmige, durch 
Ackernutzung geprägte Braunerden vor. 
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5.3.4 Schutzgut Wasser

Oberflächengewässer sind nicht vorhanden. Messungen zum Grundwasserstand liegen nicht 
vor. Es ist von mindestens mittlerem Grundwasserflurabstand auszugehen. Durch die Boden-
überdeckung ohne erkennbare, flachgründige Stellen ist von keiner erheblichen Empfindlich-
keit für Grundwasserbeeinträchtigungen auszugehen. Das Oberflächenwasser fließt breit-
flächig ab.

5.3.5 Schutzgut Klima/Luft

Die Flächen liegen westlich von Batzhausen nahe der Bahnlinie. Richtung Südosten findet 
geringfügig Kaltluftabfluß statt. Siedlungen sind nicht betroffen.

Allgemeine Messungen zu Luftschadstoffen liegen für Daßwang nicht vor. Im Wirkbereich 
bestehen keine immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Betriebe.

5.3.6 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild

Die Planungsflächen sind leicht nach Süden, hin zur Ortsverbindungsstraße geneigt. Gegen-
über Batzhausen ist das Plangebiet durch den bestehenden Bahndamm, die nach norden 
leicht abfallende Topographie gut abgeschirmt. Weiter südlich erhebt sich der Göschberg 
über das ansonsten eher flache Relief. Die Planungsflächen liegen zwischen ca. 520 m im 
Norden und 515 m üNN im Süden.

Es besteht zur Siedlung wie zur Bahn und zur Windkraftanlage ein Sichtwirkbezug. Der Pla-
nungsraum ist zudem durch den Sender am Göschberg und die teilweise bestehende Lärm-
schutzwand an der Bahnlinie in unmittelbarer Nähe vorbelastet.

Batzhausen ist ein typisch ländlicher, Ort mit gemischter Nutzung. Er erstreckt sich im wesent-
lichen linear zwischen der Bundesstraße 8 und der Bahnlinie Regensburg-Nürnberg. Neben 
Wohngebäuden und landwirtschaftlichen Gebäuden bestehen auch einige gewerbliche An-
teile. Am westlichen Ortsrand im Nahbereich der Anlage verläuft der Bahndamm. Bedingt 
durch die topographischen Gegebenheiten ist die Fläche von Batzhausen so gut wie nicht 
wahrnehmbar. Einzig von der Ortsverbindungsstraße können Teile der Anlage wahrgenom-
men werden:

Panoramablick von Ortsverbindungsstraße Richtung (Westen, Norden und Osten)

Die Nutzungsstruktur des Wirkraumes ist von der Bahn, Wohnen sowie von Land- und Forst-
wirtschaft geprägt. 
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Blick von der südwestlichen Ecke des Änderungsbereiches Richtung Bahntrasse

Die Flächennutzungen wechseln klein- bis mittelräumig zwischen Acker- und Grünlandflächen 
sowie Hecken und Feldgehölzbeständen. Eingebunden sind vorhandene, meist kleinflächige 
und ländlich geprägte Orte mit Infrastruktureinrichtungen v. a. Freileitungen, Windrädern 
und Straßen. 

5.3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Etwa 330 m südöstlich der Sondergebietsfläche, umgeben von einem Sportgelände (Rasen-
und Sandspielfelder) mit Vereinsheim, befindet sich die Wallfahrtskirche “ Mariahilf“ aus 
der 2. Hälfte des 18. Jh. (Denkmalnummer: 503527, Aktennummer: D-3-73-160-4).




